
Anhang Änderung KuPro-RSK 

Auszug KuPro-RSK S. 1: 

Das KuPro-RSK konzentriert sich auf  Vorranggebiete für den Biotopverbund, in 

dem außerdem Lebensräume durch ergänzende Maßnahmen wieder entwickelt 

und optimiert werden. Ziel ist vor allem, die vorhandenen wertvollen Gebiete, 

insbesondere die Naturschutzgebiete (NSG), die Gebiete von Natura 2000 (FFH- 

Gebiete, Vogelschutzgebiete) sowie die nach § 30 Bundesnaturschutzgesetz bzw. 

§ 42 Landesnaturschutzgesetz NRW gesetzlich geschützten Biotope miteinander 

zu vernetzen und damit auch deren Leistungsfähigkeit zu sichern und zu ergän-

zen. 

 

Auszug KuPro-RSK S. 9: 

8.1 

Muss die Maßnahme  

- aufgrund von Änderungen der relevanten Anforderungen gemäß Nummer 5.1 

Buchstabe a, über die die Verpflichtungen hinausgehen müssen, oder 

- zur Vermeidung von Doppelfinanzierung der Methoden nach Artikel 43 der 

Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 (greening) im Fall der Änderung dieser Me-

thoden, oder 

- an den Rechtsrahmen des nachfolgenden Programmplanungszeitraumes  

angepasst werden, ist der Bewilligungsbescheid während der Laufzeit entspre-

chend abzuändern oder auf Wunsch des Zuwendungsempfängers aufzuheben. 

Bereits gewährte und ausgezahlte Zuwendungen sind in diesen Fällen nicht zu-

rückzufordern.  

 

Auszug KuPro-RSK S. 10: 

9.2 

Verstöße gegen Cross-Compliance 

Werden die verbindlichen Anforderungen der Cross-Compliance gemäß der 

Nummer 5.1 Buchstabe a von den Zuwendungsempfängern im gesamten Betrieb 

aufgrund einer unmittelbar ihnen zuzuschreibenden Handlung oder Unterlassung 

nicht erfüllt, so wird der Gesamtbetrag der zu gewährenden Zuwendungen ge-

kürzt. Maßgebend hierfür sind die Bestimmungen von Titel V der Verordnung 

(EU) Nr. 809/2014 in Verbindung mit Titel IV der Verordnung (EU) Nr. 640/2014. 

 

Auszug KuPro-RSK Anlage 1: 

Paket 5023 

Bearbeitungsfreie Schonzeit auf Maisäckern
1
 

- zwischen 22. März bis 20. Mai       440 ,- Euro 

- zwischen 1. April bis 15. Mai      420,- Euro 
  

                                                 
1 
Andere Hackfrucht und Gemüsekulturen können im Einzelfall zugelassen werden. 



Anhang Änderung KuPro-RSK 

Auszug KuPro-RSK Anlage 1: 

Tabelle 2: Regelungen und Ausgleichsbeträge/ha/Jahr der Extensivierungsvarianten
12 13 

 Extensivierungsstufe 1 Extensivierungsstufe 2 

Höhenlage 

der Fläche 

m ü. NN 

Ganzjährig Verzicht auf: 

• flüssige organische Düngemittel, Ge-

flügelmist, Gärreste und chemisch-

synthetische N-Dünger 

• Pflanzenschutzmittel
14 15

 

• Pflegeumbruch 

Ganzjährig Verzicht auf: 

• jegliche N-Dünger 

• Pflanzenschutzmittel
14 15

 

• Nachsaat 

• Pflegeumbruch 

bis 200 m  
ab 20.05. 

(15.03.) 
ab 01.06. 

(15.03.) 

ab 15.06. 

(15.03.) 

ab 20.05. 

(15.03.) 
ab 01.06. 

(15.03.) 

ab 15.06. 

(15.03.) 

Prämie 

(Paket) 

540,- Euro 

(5151) 

565,- Euro  

(5153) 

600,- Euro 

(5155) 

560,- Euro 

(5152) 

600,- Euro 

(5154) 

685,- Euro 

(5156) 

  

200 - 400 m  
ab 01.06. 

(01.04.) 

ab 15.06. 

(01.04.) 

ab 01.07. 

(01.04.) 

ab 01.06. 

(01.04.) 

ab 15.06. 

(01.04.) 

ab 01.07. 

(01.04.) 

Prämie 

(Paket) 

380,- Euro 

(5157) 

395,- Euro 

(5159) 

425,- Euro 

(5161) 

400,- Euro 

(5158) 

430,- Euro 

(5160) 

485,- Euro 

(5162) 

  

über 400 m  
ab 15.06. 

(01.04.) 

ab 01.07. 

(01.04.) 

ab 15.07. 

(01.04.) 

ab 15.06. 

(01.04.) 

ab 01.07. 

(01.04.) 

ab 15.07. 

(01.04.) 

Prämie 

(Paket) 

380,- Euro 

(5157) 

395,- Euro 

(5159) 

425,- Euro 

(5161) 

400,- Euro 

(5158) 

430,- Euro 

(5160) 

485,- Euro 

(5162) 
_________________________________________________________ 

11
 Soweit diese Einschränkung rechtsverbindlich bereits besteht, erfolgt ein Prämienabzug von 40,- €/ha/Jahr. 

12 
Bei Vorkommen gefährdeter bodenbrütender Vogel- oder gefährdeter Pflanzenarten Pflicht zur Terminver-

schiebung bis zum Ende der Brutzeit bzw. bis zum Ende der vegetationskundlich entscheidenden Phase. Sofern 

ein Bewirtschaftungsverzicht über den jeweilig letztgenannten Termin hinaus erfolgen muss, wird zusätzlich ein 

Ausgleichsbetrag von 50,- €/ha/Jahr für jeweils 14 Tage Bewirtschaftungsverschiebung (max. 150,- €/ha/Jahr) 

gezahlt (Paket 5163). 
13 

Soweit es auf vegetationskundlich wertvollen Flächen rechtverbindlich eine Beschränkung auf eine zweimali-

ge Mahd gibt, erfolgt ein Prämienabzug von 207,- €/ha/Jahr 
14 

Auf ornithologisch nicht bedeutsamen Flächen kann naturschutzfachlich unerwünschter Aufwuchs in Abstim-

mung mit der Bewilligungsbehörde mechanisch beseitigt werden. 
15 

Soweit diese Einschränkung rechtsverbindlich bereits besteht, erfolgt ein Prämienabzug von 25,- €/ha/Jahr. 
16 

Soweit diese Einschränkung rechtsverbindlich bereits besteht, erfolgt ein Prämienabzug von 20,- €/ha/Jahr. 

 
Auszug KuPro-RSK Anlage 1: 

Umrechnungsschlüssel zur Ermittlung des Viehbesatzes 

 

Bei der Ermittlung des Viehbesatzes ist folgender Umrechnungsschlüssel anzuwenden: 

Kälber und Jungvieh unter 6 Monaten 0,40 GVE 

Rinder von 6 Monaten bis 2 Jahren  0,60 GVE 

Rinder von mehr als 2 Jahren 1,00 GVE 

Pferde, einschließlich Esel, unter 6 Monaten  0,50 GVE 

Pferde, einschließlich Esel, von mehr als 6 Monaten 1,00 GVE 

Mutterschafe 0,15 GVE 

Schafe (außer Mutterschafe) von mehr als 1 Jahr 0,10 GVE 

Ziegen  0,15 GVE 


